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COVID-19: Wiederkehrende Prüfung von Tanks
und Gefahrgutfahrzeugen

Tanks und Gefahrgutfahrzeuge können bis auf Weiteres trotz
Überschreitung von Prüffristen weiter verwendet werden.

03.04.2020

Die multilaterale Vereinbarung M325 ermöglicht die weitere

Verwendung von Tanks und Gefahrgutfahrzeugen, wenn die Termine für

die wiederkehrende Prüfung oder die Zwischenprüfung überschritten

wurden oder die Fahrzeugzulassung nicht verlängert werden konnte.
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